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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1554/J betreffend Erhöhung der Zinssätze für geförderte 

Kredite, welche die Abgeordneten Haigermoser, Eigruber und 

Kollegen am 11. Februar 1988 an mich richteten, beehre ich 

mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

In den Richtlinien der BÜRGES-FÖrderungsaktionen und der Frem

denverkehrs-Förderungsaktion des Bundesministeriums für wirt

schaftliche Angelegenheiten heißt es, daß eine Förderung nur 

gewährt wird, wenn die Berechnung der Zinsen bei halbjährlicher 

Kapitalisierung dekursiv und netto erfolgt und eine nachschüssige 

Zahlungsweise angewendet wird, sofern die effektiven Kosten des 

vorn Kreditnehmer angesprochenen Kredites nicht den Nominalzins

satz der zuletzt aufgelegten Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 

mindestens 10 Jahren zuzüglich 0,5 % p.a., zuzüglich den dem 

Institut effektiv erwachsenden Barauslagen üb~rschreiten. In 

der Zeit vom 15. bis 17.12.1987 lag eine Bundesanleihe mit 

einer Nominalverzinsung von 6 3/4 % p.a. und einer Laufzeit 

von 10 Jahren zur Zeichnung auf. 
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In letzter Zeit wurden verstärkte Bemühungen aller Bundes-För

derungsstellen unternommen, die zulässigen Konditionen in den 

einzelnen Aktionen - und damit auch die Förderungsbasis (Ver

fahrenszinssatz) - zu vereinheitlichen. Dies würde für den Be

reich der Gewerbe- und Fremdenverkehrsförderung des Bundesmini

steriums für wirtschaftliche Angelegenheiten auch eine Abkoppelung 

vom Zinssatz der zuletzt aufgelegten Bundesanleihe mit einer Lauf

zeit von mindestens 10 Jahren bedeuten. 

Diese Vereinheitlichung konnte bisher nicht erreicht werden, 

sodaß es bis auf weiteres beim Festhalten des Förderungszins

satzes am Zinssatz der Bundesanleihe bleibt. 

Da Veränderungen der Obergrenze des Zinssatzes in den BÜRGES

Förderungsaktioneri und der Fremdenverkehrs-Förderungsaktion des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten durch die 

AUflage einer Bundesanleihe jeweils vom nächsten Monatsersten an 

gelten, beträgt ab, 1.1.1988 die Verzinsung in den genannten Ak

tionen 7,25 % p.a. dek. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Sollte eine Bundesanleihe mit einer niedrigeren Verzinsung zur 

Zeichnung aufgelegt werden, 

entsprechend ändern. 

er Verfahrenszinssatz 
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